
 

 

Gemeinde Göttin 

 
Beschlussvorlage 

 

 
Bearbeiter/in: 
Markus Jaeger 

Beratungsreihenfolge: 
 

Gremium Datum 
Gemeindeversammlung der Gemeinde Göttin 19.12.2023 
 

 
 

Beratung: 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 

 
 

Die Gemeinde Göttin weist einen ausgeglichenen Gesamthaushalt 2023 auf und 
kann der allgemeinen Rücklage TEUR 3 zuführen. 
Der Verwaltungshaushalt verringert sich in seinen Einnahmen und Ausgaben um 

jeweils TEUR 19 auf TEUR 143 und der Vermögenshaushalt um TEUR 23 auf TEUR 
10. 
 

Die Veränderungen, die sich wesentlich auf die beiden Teilhaushalte auswirken, 
sind: 

 
Verwaltungshaushalt: 
 Ausgaben: 

 Wohnsitzgemeindeanteil KiTa   EUR -14.000,00 
 Baumunterhaltung     EUR   -4.000,00 

 KiTa Umlage Amt     EUR   -2.900,00 
  
 Einnahmen: 

 Schlüsselzuweisungen    EUR 3.100,00 
  

Vermögenshaushalt: 
 Ausgaben:      EUR  --- 
 Einnahmen:      EUR   --- 

   
 

 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindeversammlung Göttin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und 

den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nebst den vorgeschriebenen Anlagen in der 
vorliegenden Fassung. 
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